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Anlage 2 

Kompetenz- und Qualifikationsprofil 

für die Ausbildung zum Fachzahnarzt/zur Fachzahnärztin für Kieferorthopädie 
Das zahnärztliche Fachgebiet Kieferorthopädie und Orthodontie umfasst die Erkennung, Verhütung und 
Behandlung von Anomalien der Zähne, der Zahnstellung, der Okklusion, der Kieferform und der 
Kieferlage. 
Mit der postpromotionellen Ausbildung zum Fachzahnarzt/zur Fachzahnärztin für Kieferorthopädie soll 
der Zahnarzt/die Zahnärztin vertiefte fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten erlangen, die ihn/sie 
befähigen, in eigener Verantwortung im Spezialgebiet Kieferorthopädie und Orthodontie tätig zu sein. 
Der/Die zukünftige Fachzahnarzt/Fachzahnärztin für Kieferorthopäde soll durch die Ausbildung befähigt 
werden, 
▪ eigenständig sämtliche Zahn- und Kieferstellungsanomalien sowie deren Ätiologie und Pathogenese 

zu erkennen, 
▪ die Behandlungsnotwendigkeit aus medizinischen und/oder ästhetischen Gründen kritisch zu 

bewerten, 
▪ die kieferorthopädische Nomenklatur zu beherrschen, 
▪ die für kieferorthopädische Behandlungen erforderlichen psychologischen Fertigkeiten anzuwenden 

(Motivation, unterschiedliche psychologische Aspekte beim Kind, Jugendlichen oder Erwachsenen, 
bei kieferchirurgischen Maßnahmen etc.), 

▪ alle wissenschaftlich anerkannten Methoden der systematischen morphologischen, funktionellen und 
radiologischen Diagnostik zu beherrschen, 

▪ eine umfassende und für die Behandlung relevante Dokumentation zu erstellen, 
▪ konsiliarische Beratungen durchzuführen, 
▪ den therapeutisch optimalen Behandlungszeitpunkt zu beurteilen, 
▪ kieferorthopädische Behandlungen nach wissenschaftlich anerkannten Behandlungsmethoden 

durchzuführen und die Zwischen- und Endresultate epikritisch zu bewerten, 
▪ die Stabilität der Behandlungen im Rahmen der gegebenen Optionen zu sichern, 
▪ die Möglichkeiten, Wirkungen und Nebenwirkungen der zum Einsatz gelangenden Mittel und 

Apparaturen umfassend zu kennen und diese angemessen anzuwenden, 
▪ das werkstoffkundliche und biomechanische Wissen sowie die handwerklichen feinmotorischen 

Fertigkeiten für die zum Einsatz gelangenden Apparaturen zu beherrschen, 
▪ das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen der diagnostischen, prophylaktischen und 

therapeutischen Maßnahmen in der Kieferorthopädie richtig einzuschätzen und diese ethisch 
verantwortungsvoll gegenüber dem Patienten/der Patientin anzuwenden, 

▪ die Grenzen der kieferorthopädischen Behandlungsmöglichkeiten zu erkennen, 
▪ die Fälle, welche einer kombiniert kieferchirurgisch-kieferorthopädischen Behandlung bedürfen, zu 

erkennen, diese zu planen und entsprechend vorzubereiten, 
▪ durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zahnmedizinische und medizinische Probleme außerhalb 

des Fachgebietes miteinzubeziehen (insbesondere im Zusammenhang mit präprothetischer und 
prächirurgischer Kieferorthopädie sowie orthognather Chirurgie), 

▪ durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zahnmedizinische und medizinische Probleme außerhalb 
des Fachgebietes miteinzubeziehen (insbesondere im Zusammenhang mit präprothetischer und 
prächirurgischer Kieferorthopädie), 

▪ eine Praxis im Sinne einer professionellen Betriebsführung einschließlich Bestellwesen und 
Personalmanagement zu führen, 

▪ entsprechend den spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen zu handeln, 
▪ die entsprechenden abrechnungstechnischen Aufgaben durchzuführen, 
▪ wissenschaftliche Arbeiten selbständig zu analysieren und zu interpretieren und 
▪ an Forschungsprojekten mitzuwirken. 
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